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t. Ziele unA Zwecte

Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufuustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Der Stadtrat beschloss am 2. Februar2017, für den seit 31. Oktober1969 rechtsverbindlichen
Bebauungsplan im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens nach $ 13 BauGB die vierte
Anderung durchzuführen. Der Beschluss wurde am 24. Februar2017 ortsüblich öffentlich
bekannt gemacht. Der Plan soll zu einem zeitgemäßen und bedarfsgerechten Bebauungsplan
überarbeitet werden. Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in der
nordöstlichen Ecke verkleinert.

ln der Stadtratssitzung am 23. September 2021 wurde der Vorentwurf gebilligt und
beschlossen, die frü hzeitige Beteiligung d urchzuführen.

Z. UUeroeorOnete Planungen/Fachpla

Bergbau:
Vom Bergamt Nordbayern wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein nichtrisskundiger
Grubenbaue nicht auszuschließen ist. Es ist daher auf Spuren alten Bergbaus zu achten und
die Baugrube auf Spuren alten Bergbaus zu untersuchen. Sollten Hinweise angetroffen werden,
ist dies dem Bergamt mitzuteilen.

S. Versorgungsanla

Entwässerung:
Das Planungsgebiet wird im Mischsystem entwässert. Das Abwasser wird der Kläranlage
östlich Straßdorf zugleitet.

Wasser:
lm Stadtgebiet sorgt die Stadt Schwarzenbach a.Wald allgemein für druck- und mengenmäßig
ausreichende Versorgungsverhältnisse. Die Betriebsführung der öffentlichen Wasserversorgung
wurde an Südwasser übertragen. Es werden derzeit zur Versorgung des Stadtgebietes zwei
Tlefhrt-trnnen r:nd eine Quelle sowie eine Trinkwasseraufbereitung betrieben. Etriva seit den
Jahren 198111982 wird darüber hinaus Wasser von der Fernwasserversorgung Oberfranken
(FWO) bezogen. lnsoweit ist allgemein eine ausreichende Bedarfsdeckung gewährleistet.
Maßgeblich für den Versorgungsdruck des auf einer Höhe von rund 688 bis 693 Meter über NN
liegenden Bebauungsgebietes ist der Hochbehälter Döbraberg/Hohe Tanne mit einem lnhalt
von 700 m" auf einer Höhe von 727,60 Metern über NN.
lm Brandfall besteht die Möglichkeit einer Entnahme aus dem Leitungsnetz der FWO, sodass
die Löschwasserversorgung als gesichert angesehen werden kann.
Wasserschutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

Gas:
Das Gebiet ist an die Versorgungsanlagen der Gasversorgung Frankenwald angeschlossen

Strom:
lm Planungsgebiet befinden sich bestehende Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH
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Telekommunikation:
lm Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) der Deutschen
Telekom AG sowie der Vodafone Kabel Deutschland, die in ihrem Bestand gesichert bleiben
müssen. Zur Versorgung neu zu errichtender Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur
durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und
außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten.

l. CentiPUestanOl@

Erhaltenswerter Gehölzbestand findet sich in erster Linie im Bereich von Privatgrundstücken im
Buchenweg und dem Tannenrain sowie südlich und östlich des Sportplatzes.
Je 400 m' nicht überbauter Grundstücksfläche ist mindestens ein einheimischer, großkroniger
Laubbaum oder ein hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen. Mindestqualität: Stammumfang 14-
16 cm. Unbebaute und unbefestigte Flächen sind zu begrünen, mit standortgerechten Bäumen
und Sträuchern zu bepflanzen und zu unterhalten.
Zur freien Landschaft sind Gehölzpflanzungen vozunehmen. Die im AGBGB geltenden
Grenzabstände bezüglich Bepflanzungen im Privatbereich sind einzuhalten.

4.1. Pflanzliste fü r Bäume

acer platanoides
aescu lus h ippocastanu m
betula pendula
fagus silvatica
fraxinus excelsior
populus tremula
prunus avium
quercus petraea
salix caprea
sorbus aucuparia
tilia cordata
tilia platyphyllos

4.2. Ptlanzliste für Sträucher

acer campestre
alnus viridis
corylus avellana
rosa arvensis
rosa canina
rubus idaeus
salix caprea
sambucus racemosa
sarothamnus scoparius

Spitzahorn
Roßkastanie
Hängebirke, Sandbirke
Rotbuche
Esche
Zitterpappel, Espe
Vogelkirsche, Süßkirsche
Traubeneiche, Wntereiche
Salweide
Eberesche, Vogelbeerbau m
Winterlinde
Sommerlinde

Feldahorn
Grünerle
Hasel
Feldrose
Hundsrose
Himbeere
Salweide
Traubenholunder
Besenginster
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5. Umweltbericht

5.1. Beschreibunq der Festsetzunqen für das Vorhaben

Die überplante Fläche umfasst rund 11.500 m2; die künftige Flächenversiegelung geht nicht
über das Maß der bisher im Bebauungsplan zulässigen Versiegelung hinaus.

5.2. Beschreibuno der Umwelt und Bevölkerunq im Planbereich

5.2.1. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Die überplanten Bereiche sind großteils bebaut. Unbebaute Bereiche werden dezeit als
Grünland landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen sind über öffentliche Straßen und Wege an
das Straßennetz der Stadt Schwarzenbach a.Wald angebunden.

5.2.2. Beschreibung der künftigen Einwohnersituation

Während die Einwohnerentwicklung der Stadt Schwarzenbach a.Wald seit Beginn der
Zählungen 1840 bis 1950 fast durchgängig positiv war (7.870 Einwohner 1950), gingen von da
ab die Bevölkerungszahlen kontinuierlich zurück auf zuletzt 4.500 Einwohner 2016. Das
bedeutet, dass die Stadt in dieser Zeit fast 3.400 Bewohner verloren hat. Mit der Überplanung
des Baugebiets in Straßdorf sollen attraktive Baugrundstücke für Einwohner der Stadt, aber
auch für Umwohner angeboten werden können, um so die negative Entwicklung zu bremsen.

5.3. Maßnahmen zur Minderunq oder zum Ausqleich von Umweltauswirkunqen

Das Planungsgebiet berührt keine nach Naturschutzrecht geschützten Bereiche.
Dre Erngrräsregeiung gemai.S $'ianbs. s BauGB ist im xahmen oer Bauieitpianung nicnt zu
berücksichtiqen, zum einen weil eine Fläche überplant wird, für die bereits ein rechtskräftiger
Bebauungsplan besteht, zum anderen, weil mit den Festsetzungen des
Anderungsbebauungsplanes die zulässige Versiegelung von Flächen nicht erhöht wird. Das
Verfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß $ 13 BauGB durchgeführt.

Zur Vermeidung oder Minderung weiterer Umweltbelastungen wurden insbesondere folgende
Festsetzungen getroffen:
. Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung:
Die künftige Versiegelung der überplanten Fläche geht nicht über das bisherige Maß hinaus; im
Bebauungsplan ist zudem festgesetzt, dass zur Entlastung der Kanalisation und zut
Unterstützung der Grundwasserneubildung, die Bodenversiegelung auf das unumgängliche
Maß beschränkt werden muss. Es wird empfohlen, das Dachwasser entweder zu sammeln und
als Brauchwasser, etwa zur Freiflächenbewässerung oder zur Toilettenspülung, zu venruenden
oder in naturnah gestaltete Teiche zu leiten.
c VerkehrlicheMaßnahmen:
Das Planungsgebiet ist zum großen Teil über bestehende Straßen erschlossen und über die
Geroldsgrüner Straße (St2194) unmittelbar an die B 173 angeschlossen. So können die
Anwohner in das Gebiet fahren oder es verlassen, ohne dass Verkehr in andere Wohngebiete
hinein verlagert wird.
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o Schallschutzmaßnahmen:
Störende Lärmeinwirkungen können in erster Linie von der St2194 ausgehen. Diese weist im
Planungsgebiet einen DTV von 2.162Fahzeugen in 24 Stunden auf. Daraus ergibt sich
tagsüber ein DTV von 130 Fahzeugen pro Stunde bei einem Lkw-Anteil von 20 %, nachts ein
DTV von lTFahzeugen pro Stunde bei einem Lkw-Anteil von 10%. Somit ist von
Mittelungspegeln von 62 dB tagsüber und 52 dB nachts auszugehen. Betrachtet man die
Steigung, die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie den Abstand ergeben sich
Beurteilungspegel von 63,5 dB tagsüber und 53 dB nachts. Für die Gebäude entlang der Straße
können die Richtwerte für ein Mischgebiet im Wesentlichen eingehalten werden. Die Werte für
ein Allgemeines Wohngebiet können erst in einem Abstand von rund 40 Metern vom
Fahrbahnrand der Staatsstraße eingehalten werden. Da sich aber in diesem Korridor nur ein
unbebautes Grundstück befindet und alle übrigen Grundstücke mit Wohngebäuden bereits
bebaut sind, wird die Gebietsausweisung als Allgemeines Wohngebiet, wie vom ursprünglichen
Bebauungsplan übernommen, beibehalten.
Weitere störende Lärmeinwirkungen könnten von bestehenden Betrieben im Umfeld des
Baugebietes ausgehen. Da es aber in den vergangenen 40 Jahren hier zu keinen Beschwerden
der Anwohner gekommen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzungen
untereinander verträglich sind. Gleiches gilt grundsäZlich für den Sportplatz.

5.4. Beschreibung der zu eruvartenden erheblichen nachteiliqen Auswirkunqen

\Me bereits im vorigen Punkt ausgeführt wurde, erfolgt keine Versiegelung des Bodens, die
über die bisher zulässigen Werte hinausgeht. Verkehrsströme, die über das bislang vorhandene
hinausgehen, werden nicht hervorgerufen; der Verkehr wird sich lediglich kleinräumig verlagern.
Maßnahmen zur Minderung dieser geringfügigen Auswirkungen sind nicht erforderlich.

5.5. Übersicht über andenrveitiqe Lösunosmöqlichkeiten

Da es sich um die Aktualisierung und Überarbeitung eines Bebauungsplanes für ein weithin
bebautes Gebiet handelt, wurden keine Alternativstandorte untersucht.

5.6. Zusätzliche Anqaben

5.6.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der venrendeten technischen Verfahren

lm Vorfeld der Erstellung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes fanden Gespräche mit dem
Landratsamt und der Stadtverwaltung sowie mehrere Begehungen des Gebietes statt.

5.6.2. Beschreibung von Art und Umfang der zu enrartenden Emissionen

Schall.
Siehe Punkt 5.3

Staub, Geruch:
Staubemissionen können im Prinzip nur in Bauphasen bei längerer Trockenheit entstehen; bei
erheblichen Belästigungen sind entsprechende Gegenmaßnahmen (Befeuchtung) zu ergreifen.
Geruchsimmissionen entstehen nicht. lmmissonen aus ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher
Nutzung sind von den Anwohnern hinzunehmen.
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Verschattung:
Aufgrund der relativ niedrigen zulässigen Gebäudehöhen sind bei Einhaltung der
Abstandsflächen keine negativen Auswirkungen zu enrvarten.

5.6.3. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gab es nicht.

5.6.4. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Übenrvachung der erheblichen

Umweltauswirkungen (Mon itoring)

Durch die Maßnahme entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.

5.7. Zusammenfassunq

Die vorstehenden Ausführungen belegen, die Bauleitplanung

ist nach der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtig. ln nachfolgendem
U mweltprüfu n gsverfa h ren erfolgt e ine deta i I I ierte Da rstel I u n g.
bedarf entsprechend der Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung.
erfordert gemäß der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung.
löst weder eine UVP-Pflicht noch eine Vorprüfungspflicht aus, da nachteilige
Umweltauswirkungen in erheblichem Umfang auf Grund der getroffenen
Festsetzungen nicht zu enrvarten sind. Wie den Angaben dieses Umweltberichtes
entnommen werden kann, ist eine Betroffenheit aus folgenden Überlegungen nicht
gegeben:

Schutzout MenschiSiedluno:
Durch die geplante Maßnahme werden keine Freiflächen en2ogen, die von
nennenswerter Bedeutung für die Naherholung oder den Fremdenverkehr sind.
Eeslenenqe vvanqerwege otetoen ernatten.

Relevante negative Auswirkungen für die Wohnbevölkerung sind nicht zu enrarten.
Die Stadt Schwarzenbach a.Wald verfügt über die notwendigen Einrichtungen der
Grundversorgung.

Visuelle Störungen, durch die das subjektive Naturerlebnis beeinkächtigt werden
kann, sind nicht zu erwarten, da die bislang unbebauten Bereiche des Gebiets nur
im unmittelbaren Nahbereich einsehbar sind.

Schutzgut Tiere und Pflanzen:
lm Planungsgebiet sind bislang keine Vorkommen streng geschü2ter Arten, nach
FFH oder Vogelschutzrichtlinie geschützter Arten bekannt.

ln den bebauten Bereichen ist davon auszugehen, dass eine eher geringe
Artenvielfalt vorherrscht; entlang von Wegen oder in Randbereich kann das
Vorhandensein seltener Arten nicht ausgeschlossen werden.

Durch die geplanten Maßnahmen erfolgt keine Trennungsfunktion, weil das Gebiet
bereits weitgehend bebaut ist.
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Schutzgut Boden:
Die künftige Versiegelung der überplanten Fläche geht nicht über das bislang
zulässige Maß hinaus.

Bei den Eingriffen wird Oberboden abgeschoben und die Bodenstruktur in den
oberen Sch ichten verändert.

Eine Veränderung des Reliefs erfolgt, da im Zuge der Errichtung von
Wohngebäuden Bodenbewegungen notwendig werden.

Eine Eutrophierung erfolgt nicht, da keine Substanzen verwendet werden, durch
welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Böden verändert wird.
Schadstoffeintrag kann in gasförmiger, flüssiger oder fester Form erfolgen.
Gasformige Schadstoffe werden während der Bauphase sowie während des
laufenden Betriebs in erster Linie in Form von Fahzeugabgasen freigesetzt.
Flüssige Schadstoffe fallen ebenfalls während der Bauphase und während des
Betriebs als Heizmittel oder als Betriebs- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel bei
Fahrzeugen an. Ein möglicher Eintrag kann jedoch nur durch Unfälle bzw.
unsachgemäßen Umgang erfolgen. Feste Schadstoffe fallen nicht an bzw. werden
ord n u ngsgemäß entsorgt.

Schutzqut Wasser:
Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das geplante Vorhaben nicht
aufgeschlossen. Eine Veränderung der Grundwasserströme wird nicht
hervorgerufen. Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf bestehende Wasserschutzgebiete sind nicht zu erwarten, da
sich diese in einem ausreichenden Abstand zu überplanten Flächen befinden.

Das Planungsgebiet ist an die Entwässerungseinrichtungen der Stadt
Schwarzen bach a.Wald angesch lossen.
Bei extremen Niederschlagsereignissen wird das Regenwasser dezeit flächig
nach Süden in Richtung Lippertsgrüner Straße abfließen, sofern es nicht von den
vorhandenen Entwässerungseinrichtungen abgeleitet wird.
Teiche oder andere stehende Gewässer werden von den Maßnahmen nicht
beeinträchtigt. Schadstoffeintrag durch Kraft- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel
durch Unfälle oder Unachtsamkeiten während der Bauzeit kann, trotz eingeleiteter
Gegenmaßnahmen, nicht völlig ausgeschlossen werden.

Schutzqut Klima/Luft:
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu enrvarten

Auf Grund der Lage und des geringen Umfangs des Planungsgebietes ist nicht mit
kleinräumigen Luftaustauschprozessen bzw. Kaltluftströmen zu rechnen.

Einem Satellitenbild der Region kann entnommen werden; dass sich große
zusammenhängende Waldflächen im Bereich südlich Schwazenbach a.Wald um
den Döbraberg sowie nordwestlich der Stadt zwischen Schwazenbach,
Geroldsgrün, Steiniwiesen und Wallenfels befinden (Geroldsgrüner Forst).
Höherliegende Waldflächen um das Planungsgebiet sind nicht vorhanden, so dass
nicht von hangabwärts fließender Kaltluft ausgegangen werden kann. Da sich die
Nutzung des Gebietes nicht grundlegend ändert und Kaltluftströme eher bodennah
fließen, kann es allenfalls zu kleinklimatischen Veränderungen kommen.
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Schutzqut Landschaft:
Visuelle Störungen des Landschaftsbildes sind nicht vollständig auszuschließen.
Sie beschränken sich jedoch auf den Nahbereich. Da sich das Vorhaben innerhalb
eines erschlossenen und großteils bebauten Gebietes befindet, können die
Beeinträchtig u ngen vernachlässigt werden.

Damit sich die Anlagen in das Landschaftsbild einfügt, sind ungebrochene und
leuchtende Farben zu vermeiden und Reflexionsmöglichkeiten zu reduzieren.

Schutzout Kulturoüter und sonstiqe Sachgüter:
lnnerhalb des überplanten Gebietes befindet sich kein erhaltenswerter
Gebäudebestand und keine bekannten Bodendenkmäler.

Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes kann weitgehend ausgeschlossen werden,
da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist.

6. Entwurfsverfasser

Mit der Ausarbeitung der Anderung des Bebauungsplanes wurde beauftragt:

IVS lngenieurbüro GmbH
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Telefon 0926116062-0
Telefax 09261/6062-60

Diplom-Geograph Norbert Köhler
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Planungsstand: 23. September 2021
Aufgestellt: Kronach, im September 2021
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